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Erwägungen

E. 1
Gegen das eingangs im Dispositiv wiedergegebene, mündlich eröffnete und den
Privatklägern schriftlich mitgeteilte Urteil des Bezirksgerichtes Dietikon, Einzelgericht in
Strafsachen, vom 28. November 2018 (Prot. I S. 22 ff.) meldete die Beschuldigte mit
Eingabe vom 7. Dezember 2018 (Poststempel) Berufung an (Urk. 47). Das begründete
Urteil wurde ihr am 29. März 2019 zugestellt

- 4 - (Urk. 51/2). Mit Eingabe vom 18. April 2019 (Poststempel) reichte die Beschuldig- te
rechtzeitig die Berufungserklärung ein, wobei das vorinstanzliche Urteil voll- ständig
aufzuheben sei. Die Beschuldigte beantragte einen vollumfänglichen Frei- spruch, dass die
Kosten vom Staat zu bezahlen seien, und dass ihr eine ange- messene Entschädigung für
den Ärger und ihre Umtriebe auszurichten sei (Urk. 54 S. 2).

E. 2
Mit Präsidialverfügung vom 24. April 2019 wurde der Staatsanwaltschaft eine Kopie der
Berufungserklärung zugestellt und Frist zur Anschlussberufung oder für einen
Nichteintretensantrag angesetzt. In derselben Verfügung wurde der Beschuldigten eine
zwanzigtägige Frist angesetzt, um das Datenerfassungsblatt und Unterlagen zu ihren
wirtschaftlichen Verhältnissen einzureichen (Urk. 55). Mit Eingabe vom 30. April 2019
beantragte die Staatsanwaltschaft die Bestätigung des vorinstanzlichen Urteils und ersuchte
um Dispensation von der Teilnahme an der Berufungsverhandlung (Urk. 57). Da die
Anklagebehörde kein Rechtsmittel ergriffen hat und bei einem allfälligen Schuldspruch
aufgrund des Verbotes der re- formatio in peius (Art. 391 Abs. 2 StPO) maximal eine
Geldstrafe von 15 Tages- sätzen, mithin keine Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr,
ausgefällt werden kann, besteht keine Erscheinungspflicht für die Staatsanwaltschaft (Art.
405 Abs. 3 StPO i.V.m. Art. 337 Abs. 3 StPO), weshalb sich ihr Dispensationsgesuch
erübrigt. Mit Eingabe vom 16. Mai 2019 reichte die Beschuldigte das Datenerfas-
sungsblatt ein (Urk. 59).

E. 2.1
Bei der objektiven Tatschwere ist zu berücksichtigen, dass die Beschul- digte den
handelnden Polizeibeamten tätlich anging und diesen am Arm und an der Jacke festgehalten
und mehrfach mit der flachen Hand auf den Rücken ge- schlagen hat. Die Schläge waren
indessen nicht stark und dauerten bloss kurz, wobei aber dem Umstand Rechnung zu tragen
ist, dass sie nicht freiwillig vom Polizeibeamten abliess, sondern von dessen Kollegin von
ihm weggezogen wer- den musste. Folgen hatten die Tätlichkeiten der Beschuldigten für
den Polizeibe- amten keine, bewirkten aber eine weitere Erschwerung und Verzögerung der
Ar- retierung ihres Ehemannes sowie der sich eigentlich im Gange befindenden Per-
sonenkontrolle. Zudem machte das tätliche Angehen des Polizeibeamten B._____ und ihr



hysterisches Verhalten ihre eigene Arretierung durch die zweite Polizeibe- amtin
notwendig. Auch dagegen wehrte sich die Beschuldigte mit Kräften und lautstark verbal,
womit sich auch ihre eigene Arretierung erheblich erschwerte, al- lerdings ohne Gewalt
gegen die handelnde Beamtin anzuwenden. Angesichts des

- 17 - vorhandenen Strafrahmens von bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe ist die objektive
Schwere dieser Tathandlungen insgesamt noch als leicht einzustufen.

E. 2.2
Was die subjektive Tatschwere anbelangt, ist dem Umstand verschul- densmindernd
Rechnung zu tragen, dass die Beschuldigte nicht mit direktem Vor- satz, sondern
eventualvorsätzlich handelte. Nicht ganz klar sind ihre Beweggrün- de. Ihr Motiv dürfte
jedoch vor allem die Unterstützung ihres ebenfalls angeschul- digten Ehemannes gewesen
sein. Der Beschuldigten hätte allerdings auch ohne Weiteres die legale Möglichkeit
offengestanden, sich kooperativ zu verhalten und die von ihrem Ehemann geschaffene
Konfliktsituation mit einem pflichtgemässen Vorzeigen eines Ausweispapiers zu ihrer
Identifikation zu beenden.

E. 2.3
Das Verschulden ist daher insgesamt als leicht zu qualifizieren, was ei- ne hypothetische
Einsatzstrafe im untersten Bereich des Strafrahmens von 30 Tagessätzen Geldstrafe als
angemessen erscheinen lässt. 3. Bei der Würdigung der Täterkomponente kann die
verschuldensange- messene Strafe aufgrund von Umständen, die mit der Tat grundsätzlich
nichts zu tun haben, erhöht oder herabgesetzt werden. Massgebend hierfür sind im We-
sentlichen täterbezogene Komponenten, wie die persönlichen Verhältnisse, Vor- strafen,
Leumund, Strafempfindlichkeit und Nachtatverhalten, wie Geständnis, Einsicht, Reue etc.
(Heimgartner, in: Donatsch/Heimgartner/Isenring/Weder, StGB Kommentar, 20. Auflage,
Zürich 2018, N 14 ff. zu Art. 47 StGB).

E. 3
Am 24. Mai 2019 wurde zur Berufungsverhandlung auf den 13. Septem- ber 2019
vorgeladen (Urk. 60). Beweisanträge hat die Beschuldigte keine gestellt. Der Geschädigte
B._____ liess sich im Berufungsverfahren nicht vernehmen. Er hat bereits im Vorverfahren
mit Formular vom 21. Februar 2018 unterschriftlich endgültig darauf verzichtet, sich am
Strafverfahren als Privatkläger zu beteiligen und Parteirechte auszuüben (Urk. 26/1; Art.
120 StPO). Anlässlich der Berufungs- verhandlung wurden die eingangs aufgeführten
Anträge gestellt (Prot. II S. 3 f.).

E. 3.1
Im vorinstanzlichen Urteil wurde es versäumt, die persönlichen Verhält- nisse der
Beschuldigten aufzuführen (Urk. 52 S. 17). Dem Urteil ist daher nicht zu entnehmen, aus
welchen Gründen darauf geschlossen wurde, dass sich aus ih- rem Vorleben und ihren
persönlichen Verhältnissen weder besondere belastende noch entlastende Momente
ergeben. Dies ist nachzuholen.

E. 3.2
Die Beschuldigte sei gemäss eigenen Angaben im Norden von Vietnam geboren worden
und sei dort zusammen mit drei Geschwistern bei den Eltern aufgewachsen. Sie habe
während 12 Jahren die Schule besucht und das Gymna- sium. Hernach habe sie in Saigon



eine Ausbildung zur Dentalassistentin absol-

- 18 - viert und auf diesem Beruf gearbeitet. Da sie kein Deutsch spreche, könne sie in der
Schweiz nicht als Dentalassistentin arbeiten. Sie könne nicht sagen, wann sie ihren
Ehemann kennengelernt habe. Sie sei aber wegen diesem im Jahre 2007 oder 2008 in die
Schweiz gekommen, wo sie sich auch kennengelernt hätten. Dessen Schwester habe ihre
Beziehung mit ihrem Ehemann arrangiert. Im Jahre 2008 sei dann ihr gemeinsamer Sohn
geboren worden. Sie sei Hausfrau und ha- be kein Einkommen. Zuerst müsse sie Deutsch
lernen, dann könne sie eine Stelle suchen. Sie plane, Deutsch online zu lernen. Die
Beschuldigte lebt zusammen mit ihrem Ehemann und dem gemeinsamen Sohn. Ihr
Ehemann sei wegen seiner Krankheit nicht erwerbstätig. Sie wisse nicht, wieviel dieser von
der Invalidenver- sicherung erhalte. Über ihre wirtschaftlichen Verhältnisse wisse sie
nichts. Ihr Ehemann wisse dies. Sie hätten Schwierigkeiten, da ihre Sozialhilfe (gemeint Er-
gänzungsleistungen) um mehr als Fr. 1'000.– gekürzt worden sei. Diese würde nur um Fr.
500.– gekürzt, falls sie eine Stelle bekäme. Ihre Wohnung koste Fr. 1'300.– pro Monat. Sie
habe weder Vermögen noch Schulden (Urk. 3 S. 5; Urk. 23 S. 14 f.; Prot. I S. 17).

E. 3.2.1
Nachdem der ebenfalls beschuldigte Ehemann der Beschuldigten An- stalten gemacht hatte,
aus dem Fenster zu springen, wurde er vom Polizeibeam- ten B._____ arretiert. Die
Arretierung ist eine Amtshandlung im Sinne von Art. 286 StGB. Gemäss § 16 PolG ZH darf
die Polizei Personen mit Fesseln sichern, wenn unter anderem der begründete Verdacht
besteht, die Person werde sich selber tö- ten oder verletzen. Der Ehemann der
Beschuldigten hatte unmissverständlich, verbal als auch nonverbal, angekündigt, er werde
aus dem Fenster springen. Der Polizeibeamte musste sodann annehmen, dieser könnte sich
selbst gefährden, weshalb sein Eingreifen notwendig, pflichtgemäss und angemessen war.
Die Be- schuldigte selbst schlug dabei mehrfach auf den handelnden Beamten ein und
versuchte, ihren Ehemann zu befreien, während der Beamte dabei war, diese Amtshandlung
auszuführen. Diese Schläge gegen den Polizeibeamten, wenn- gleich diese nicht sehr stark
waren und nur kurze Zeit andauerten, stellen zwei- felsohne einen tätlichen Angriff dar.
Diese Handlungen der Beschuldigten erfüllen somit den objektiven Tatbestand von Art. 285
Ziff. 1 StGB.

E. 3.2.2
Die Beschuldigte wurde in der Wohnung durch die Polizeibeamtin E._____ ebenfalls
arretiert, nachdem sie deren Kollegen tätlich angegangen hat- te. Die Arretierung stellt eine
Amtshandlung im Sinne von Art. 286 StGB dar. Ge- mäss Art. 217 StPO ist die Polizei
verpflichtet, eine Person vorläufig festzuneh- men und auf den Polizeiposten zu bringen,
wenn sie namentlich bei einem Ver- gehen auf frischer Tat ertappt wurde. Da die
Beschuldigte auf den Polizeibeamten einschlug, durfte dessen Kollegin davon ausgehen,
dass die Voraussetzungen ei- ner vorläufigen Festnahme nach Art. 217 Abs. 1 lit. a StPO
erfüllt sind. Die Amts- handlung war damit rechtmässig. Hinweise darauf, dass die
Amtshandlung un- rechtmässig oder gar nichtig wäre, liegen nicht vor. Die Beschuldigte
wehrte sich körperlich gegen ihre Arretierung, indem sie versuchte, sich aus dem Griff der
Po- lizeibeamtin zu befreien. Hiermit erschwerte sie die Amtshandlung, womit der ob-
jektive Tatbestand von Art. 286 StGB erfüllt ist.

E. 3.3



Anlässlich der Berufungsverhandlung aktualisierte die Beschuldigte zu ihren persönlichen
und wirtschaftlichen Verhältnissen, dass sie nach wie vor nicht erwerbstätig sei. Man habe
ihr gesagt, dass sie studiert haben müsse, um in der Schweiz als Dentalassistentin arbeiten
zu können. Da sie keine Deutschkenntnis- se habe, könne sie auch nicht studieren. Sie habe
inzwischen etwas Deutsch ge- lernt, könne die Sprache aber nur sehr wenig (Prot. II. S. 19).
Aus dem Datener- fassungsblatt vom 16. Mai 2019 geht in Bezug auf die aktuellen
finanziellen Ver- hältnisse der Beschuldigten hervor, dass diese keinerlei fixen monatlichen
Aus- gaben hat und keine Schulden aufweist (Urk. 59).

E. 3.4
Aus dem Werdegang und den aktuellen persönlichen Verhältnissen der Beschuldigten
ergeben sich weder straferhöhende noch strafmindernde Faktoren. Sie weist gemäss
Strafregisterauszug vom 13. September 2019 keine Vorstrafe auf (Urk. 61). Die
Vorstrafenlosigkeit ist neutral zu bewerten (BGE 136 IV 1).

E. 3.4.1
Die Beschuldigte stellte in Abrede, dass ihr Sohn übersetzt habe, was die beiden
Polizeibeamten gesagt hätten (vorstehend, Erw. II.2.). Dazu gab die Polizeibeamtin
E._____ anlässlich ihrer staatsanwaltschaftlichen Befragung vom 21. Februar 2018 zu
Protokoll (Urk. 19 S. 4), dass der Sohn akzentfrei Schwei- zerdeutsch gesprochen habe und
sie diesem erklärt hätten, dass sie von der Poli- zei seien und von allen den Ausweis hätten
sehen wollen. Sie hätten den Buben gebeten, dies seinen Eltern zu übersetzen, damit alle
Anwesenden wüssten, wa- rum sie dort gewesen seien, dass sie von der Polizei und nicht
ohne Grund in der Wohnung seien. Der Sohn habe übersetzt, wobei sie natürlich nicht
verstanden hätten, was dieser (auf Vietnamesisch) gesagt habe (act. 19 S. 4). Damit
überein- stimmend hatte auch der Polizeibeamte B._____ anlässlich seiner staatsanwalt-
schaftlichen Befragung als Zeuge vom 21. Februar 2018 erklärt (Urk. 20 S. 3 f.), dass sie
den Sohn aufgefordert hätten, seinen Eltern zu erklären, dass sie von der Polizei seien und
die Ausweise sehen müssten, um die Personalien überprü- fen zu können, wobei der Sohn
perfekt Schweizerdeutsch gesprochen habe.
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E. 3.4.2
Angesichts der übereinstimmenden und widerspruchsfreien Aussagen der beiden Zeugen
erweisen sich die Bestreitungen der Beschuldigten (Urk. 23 S. 6), wonach ihr Sohn nicht
gut Schweizerdeutsch spreche und nur wenig ver- stehe als wenig glaubhaft, zumal er in der
Schweiz aufwächst und bis vor zwei Jahren hierzulande auch die Schule besucht hat (Prot.
II S. 8 ff. und 19 ff.). Über- dies widersprach sich die Beschuldigte gleich selbst, indem sie
zunächst geltend machte, ihr Sohn verstehe nicht viele Worte und spreche schlecht Deutsch,
in der Folge aber erklärte, dieser lerne in einer speziellen Schule, wie er für sie und auch für
andere übersetzen könne. Demgegenüber besteht keinerlei Anlass, an den plausiblen
Aussagen der Zeugen zu zweifeln. Ebenso wenig bestehen Hin- weise oder Anhaltspunkte
für ein Motiv der beiden Polizeibeamten, die Unwahr- heit zu sagen, wie die Beschuldigte
und ihr ebenfalls angeschuldigter Ehemann (vgl. etwa Urk. 18 S. 7 ff.; Prot. I S. 11 f.; Prot.
II S. 20 f.) wiederholt geltend mach- ten. Es ist deshalb als erstellt zu betrachten, dass der
Sohn die Angaben der Be- schuldigten übersetzte und die Beschuldigte über die
Polizeikontrolle im Bilde war. Aber auch wenn der Sohn nicht alles oder nicht alles korrekt
übersetzt haben sollte, gibt es weitere Anhaltspunkte dafür, dass die Beschuldigte durchaus



mit- bekommen hatte, dass es sich um eine Polizeikontrolle handelte.

E. 3.4.3
Zeugin E._____ erklärte glaubhaft, nicht nur der Ehemann, sondern auch die Beschuldigte
selbst habe lautstark einen Gerichtsbeschluss (als Grund- lage für das Betreten ihrer
Wohnung) verlangt (Urk. 19 S. 4). Die Beschuldigte hat dies zwar bestritten, ca. 4 Stunden
nach den Vorkommnissen in der Wohnung bei der Polizei allerdings zu Protokoll gegeben
(Urk. 3 S. 2 oben), dass sie nicht ge- wollt hätten, dass die beiden Polizeibeamten in die
Wohnung kämen, da diese keine gerichtliche Bewilligung dafür gehabt hätten. Dies stellt
einen klaren Hin- weis dafür dar, dass sie, entgegen ihren Beteuerungen, wonach sie nichts
ver- standen habe, durchaus mitbekommen hatte, dass es sich bei den beiden han- delnden
Personen um Beamte gehandelt haben musste, unabhängig davon, was der Sohn genau
übersetzt hatte. Die weiteren Beteuerungen der Beschuldigten, wonach sie nicht gewusst
habe, ob diese Leute sie und ihren Ehemann umbrin- gen wollten, sie habe gedacht, es seien
Kriminelle, da diese keine Uniform getra- gen hätten, erweisen sich somit als offenkundige
Schutzbehauptungen.
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E. 3.4.4
Ebenfalls übereinstimmend und frei von Widersprüchen hatten die beiden Polizeibeamten
als Zeugen erklärt, dass die Beschuldigte gegen den Poli- zeibeamten B._____ tätlich
geworden war, als dieser ihren Ehemann zu Boden geführt und dort zum Zwecke der
Arretierung festgehalten hatte. Der Zeuge B._____ gab dazu zu Protokoll, zusätzlich sei die
Beschuldigte hinzugekommen und habe in diesem Gerangel (gemeint mit dem Ehemann)
auf ihn eingewirkt. Sie habe ihn an den Kleidern gezogen und habe ihn gefühlt auch im
Bereich des Rü- ckens geschlagen. Er habe dies nicht gesehen, aber gespürt, wie sie ihn mit
der flachen Hand auf seinen Rücken geklopft habe. Die Beschuldigte sei dann von seiner
Kollegin von ihm weggezogen und in Handfesseln gelegt, also verhaftet worden (Urk. 20 S.
4). Die Beschuldigte habe ihn an der Jacke und am Rücken festgehalten und ihm mit der
flachen Hand mehrfach auf den Rücken geschlagen, was er zwar nicht gesehen, aber
gespürt habe. Das Ganze habe aber "nur einen Bruchteil von Sekunden" gedauert, bis seine
Kollegin E._____ die Beschuldigte von ihm weggenommen habe (Urk. 20 S. 7 unten). Die
Polizeibeamtin E._____ sagte hierzu aus (Urk. 19 S. 5), die Beschuldigte sei sehr hysterisch
gewesen und habe herumgeschrien wie am Spiess. Diese sei dann zum Ehemann gerannt
und habe auf ihren Kollegen B._____ eingeschlagen und ihren Ehemann befreien wol- len.
Sie habe nicht fest geschlagen, einfach mit beiden Fäusten. Sie sei der Be- schuldigten dann
nachgegangen und habe diese von ihrem Ehemann weggezo- gen. Diese habe sich dann
auch gegen sie gewehrt, aber nicht auf sie einge- schlagen. Sie habe die Beschuldigte an den
Händen festgehalten, während diese versucht habe, sich aus ihrem Griff zu befreien. Sie
habe der Beschuldigten dann Handschellen angelegt und sie auf den Boden gesetzt.

E. 3.4.5
Aus der sprichwörtlichen Zurückhaltung in den Aussagen der beiden Zeugen mit
Belastungen der Beschuldigten lässt sich unschwer erkennen, dass sie diese nicht unnötig
belasten und schon gar nicht zu Unrecht einer Straftat be- zichtigen wollten. Ob die
Beschuldigte die Schläge resp. das Klopfen auf den Rü- cken des Polizeibeamten B._____
mit der flachen Hand, wie dieser gespürt zu haben glaubte, oder mit den Fäusten, erfolgte,
wie dies seine Kollegin beobachtet hatte, ist nicht von Belang, da die tätliche Einwirkung



der Beschuldigten auf den Polizeibeamten B._____ gemäss übereinstimmender Darstellung
beider Zeugen

- 12 - nur einen kurzen Moment gedauert hatte und nicht stark ausgefallen war. Dafür, dass
die übereinstimmenden Darstellungen der beiden Zeugen gelogen sein könnten, ergeben
sich nach dem Dargelegten keinerlei Hinweise. Auf ihre Aussa- gen ist uneingeschränkt
abzustellen.

E. 3.4.6
Der Anklagesachverhalt, insbesondere auch dass die Beschuldigte gegen den
Polizeibeamten B._____ tätlich geworden war und durch das ihr ange- lastete weitere
Verhalten die Personenkontrolle und die vorläufige Festnahme wissentlich und willentlich
behinderte, erweist sich somit als erstellt. III. Rechtliche Würdigung 1. Im angefochtenen
Urteil wurde die Beschuldigte der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte im
Sinne von Art. 285 Ziff. 1 StGB sowie der Hinde- rung einer Amtshandlung im Sinne von
Art. 286 StGB schuldig gesprochen (Urk. 52 S. 20). Die Beschuldigte verlangt mit ihrer
Berufungserklärung einen voll- umfänglichen Freispruch (Urk. 54 S. 2). 2. Vorab kann auf
die zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz zur rechtli- chen Würdigung in Bezug auf die
objektiven Tatbestandselemente der Hinderung einer Amtshandlung sowie der Gewalt und
Drohung gegen Behörden und Beamte verwiesen werden (Urk. 52 S. 9 f., S. 11 f.; Art. 82
Abs. 4 StPO). 3. Im Sinne von Art. 285 Ziff. 1 StGB macht sich strafbar, wer eine Behörde,
ein Mitglied einer Behörde oder einen Beamten durch Gewalt oder Drohung an einer
Handlung, die innerhalb ihrer Amtsbefugnisse liegt, hindert, zu einer Amts- handlung nötigt
oder während einer Amtshandlung tätlich angreift. Der Hinderung einer Amtshandlung
macht sich strafbar, wer eine Behörde, ein Mitglied einer Be- hörde oder einen Beamten an
einer Handlung hindert, die innerhalb ihrer Amtsbe- fugnisse liegt. Als Behördenmitglied
oder Beamter gilt, wer im Dienst der Öffent- lichkeit eine Funktion wahrnimmt
(OBERHOLZER, in: Basler Kommentar StGB I, 4. Auflage 2019, N 7 zu Art. 110 Abs. 3
StGB).
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E. 3.5
Umfangreiche und prozessentscheidende Geständnisse können eine Strafreduktion von bis
zu einem Drittel bewirken (BGE 121 IV 202 E. 2d/cc). Das

- 19 - Geständnis, das kooperative Verhalten bei der Aufklärung von Straftaten sowie die
Einsicht und Reue wirken strafmindernd. Der Grad der Strafminderung hängt aber
insbesondere davon ab, in welchem Stadium des Verfahrens das Geständ- nis erfolgte
(WIPRÄCHTIGER/KELLER, in: Basler Kommentar Strafrecht I, 4. Auflage, Basel 2019,
N 169 ff. zu Art. 47 StGB). Die Beschuldigte stellt den eigentlichen Anklagevorwurf im
Kern nach wie vor in Abrede und macht geltend, sich keines Deliktes schuldig gemacht zu
haben, weshalb eine mögliche Strafminderung beim Nachtatverhalten entfällt. 4. Da sich
aus den persönlichen Verhältnissen der Beschuldigten und ihrem Nachtatverhalten weder
straferhöhende noch strafmindernde Faktoren ergeben, bleibt es bei der für die
Tatkomponente festgesetzten hypothetischen Einsatzstra- fe von 30 Tagessätzen Geldstrafe.
Nachdem das Verschlechterungsverbot zu be- achten ist (vorstehend, Erw. IV.1.), hat es
indessen bei einer Bestrafung der Be- schuldigten mit einer Geldstrafe von 15 Tagessätzen
sein Bewenden.



E. 4
Gemäss Art. 402 StPO in Verbindung mit Art. 437 StPO wird die Rechts- kraft des
angefochtenen Urteils im Umfang der Anfechtung gehemmt. Das Beru-

- 5 - fungsgericht überprüft das erstinstanzliche Urteil nur in den angefochtenen Punk- ten
(Art. 404 Abs. 1 StPO).

E. 4.1
Ein Tagessatz beträgt höchstens Fr. 3'000.–. Die Höhe des Tagessat- zes wird nach den
persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils,
namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensauf- wand, allfälligen Familien- und
Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenz- minimum bestimmt (aArt. 34 Abs. 2
StGB). Der Tagessatz soll jenem Teil des täg- lichen wirtschaftlichen Einkommens der
beschuldigten Person entsprechen, den diese nicht unbedingt für den Lebensunterhalt
benötigt (TRECHSEL/KELLER, in: StGB Praxiskommentar, Trechsel/Pieth (Hrsg.), 2.
Auflage, Zürich/St. Gallen 2013, N 9 ff. zu aArt. 34 StGB).

E. 4.2
Angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Verhältnisse der Beschuldig- ten, welche weder
Einkommen und Ersparnisse oder Schulden aufweist und von der Invalidenrente und
Ergänzungsleistungen ihres Ehemannes lebt, rechtfertigt es sich, die Höhe eines
Tagessatzes auf Fr. 10.– festzusetzen. Somit ist sie mit einer Geldstrafe von 15 Tagessätzen
zu Fr. 10.– zu bestrafen.

- 20 - V. Vollzug Im vorinstanzlichen Urteil wurde der Beschuldigten der Vollzug der
Geldstra- fe mit zutreffender Begründung aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre fest-
gesetzt (Urk. 52 S. 18 f.). Da das Verschlechterungsverbot zu beachten ist, erüb- rigen sich
weitere Erörterungen, und die vorinstanzliche Anordnung ist zu über- nehmen. VI.
Verbindungsbusse 1. Die Vorinstanz folgte dem Antrag der Anklagebehörde und
kombinierte die bedingt ausgesprochene Geldstrafe in Anwendung von aArt. 42 Abs. 4
StGB mit einer Busse (Urk. 52 S. 18). 2. Mit einer Verbindungsstrafe bzw. -busse im Sinne
von aArt. 42 Abs. 4 StGB soll im Rahmen der Massendelinquenz die sogenannte
"Schnittstellenprob- lematik" zwischen einer unbedingten Busse für Übertretungen und der
bedingten Geldstrafe für Vergehen entschärft werden, indem aArt. 42 Abs. 4 StGB eine
rechtsgleiche Sanktionierung ermöglicht. Dabei können gemäss bundesgerichtli- cher
Rechtsprechung auch general- und spezialpräventive Aspekte eine Rolle spielen (vgl. BGE
134 IV 1 E. 4.5; BGE 134 IV 60 E. 7.2). 3. Die Beschuldigte beging kein Massendelikt, bei
welchem die Schnittstel- lenproblematik zu berücksichtigen wäre. Auch unter
spezialpräventiven Gesichts- punkten drängt sich die Auferlegung einer zusätzlichen Busse
nicht auf. Die Be- schuldigte ist Ersttäterin. Auf die Ausfällung einer zusätzlichen
Verbindungsbusse ist infolgedessen zu verzichten. VII. Kosten- und Entschädigungsfolgen

E. 5
Nachdem die Beschuldigte das vorinstanzliche Urteil vollumfänglich an- fechten,
hinsichtlich der vorinstanzlichen Kostenfestsetzung (Urteilsdispositivzif- fer 5), in der
Berufungserklärung aber weder Beanstandungen noch Änderungs- anträge anbringen liess
(Art. 399 Abs. 3 lit. b StPO), ist festzustellen, dass das Ur- teil des Bezirksgerichtes
Dietikon, Einzelgericht in Strafsachen, vom 28. Novem- ber 2018 bezüglich der
Dispositivziffer 5 (Kostenfestsetzung) in Rechtskraft er- wachsen ist. II. Sachverhalt 1. Am



7. August 2017, ca. 12.00 Uhr, begaben sich zwei Beamte der Kan- tonspolizei Zürich zum
Wohnort der Beschuldigten und deren ebenfalls beschul- digten Ehemannes, um eine
Kontrolle durchzuführen, nachdem kurz zuvor ein Mitarbeiter der Stadt D._____ ihnen
mitgeteilt habe, dass ihr Ehemann anlässlich eines Telefongespräches am gleichen Morgen
Suizidäusserungen gemacht habe. Anlässlich dieser Personenkontrolle am 7. August 2017
um ca. 12.15 Uhr, an ih- rem Wohnort, C._____-Strasse …, ... D._____, soll der Ehemann
der Beschuldig- ten der Aufforderung von zwei Funktionären der Kantonspolizei Zürich,
die Aus- weise aller sich in der Wohnung aufhaltenden Personen vorzulegen, nicht nach-
gekommen sein. Die beiden Beamten der Kantonspolizei Zürich hätten sich klar mit ihrem
Po- lizeiausweis als Polizeibeamte ausgewiesen und sich auch mündlich als Angehö- rige
der Kantonspolizei Zürich vorgestellt. Während des Gesprächs der Polizeibe- amten mit
dem Ehemann der Beschuldigten vor der Wohnungstüre habe sich der Verdacht ergeben,
dass sich in der Wohnung eine rechtswidrig in der Schweiz weilende Person aufhalte,
nachdem er auf Frage der Polizeibeamten erklärt habe, die Frau in der Küche sei eine
Touristin, diese der Aufforderung der Polizei, sich auszuweisen, aber nicht nachgekommen
sei.

- 6 - Als die Polizeibeamten den ebenfalls angeschuldigten Ehemann der Be- schuldigten
aufgefordert hätten, die Ausweise aller sich in der Wohnung aufhal- tenden Personen
vorzulegen, habe dieser versucht, die Wohnungstüre zu schliessen, um die Polizisten an der
angekündigten Personenkontrolle zu hindern, was jedoch nicht gelungen sei, da diese das
Schliessen der Wohnungstüre durch einen Schritt in die Wohnung verhindert hätten. In der
Folge seien die Beschuldigte und der 8-jährige Sohn der Beschuldig- ten und ihres
Ehemannes hinzugekommen. Auch gegenüber der Beschuldigten hätten sich die
Polizeibeamten als Angehörige der Kantonspolizei Zürich zu er- kennen gegeben, was der
Beschuldigten durch ihren Sohn, welcher Schweizer- deutsch spreche, auf Vietnamesisch
übersetzt worden sei. Zudem hätten die Poli- zeibeamten ihren Polizeiausweis gut sichtbar
um den Hals getragen. Als der Ehemann der Beschuldigten in Richtung des geöffneten
Küchen- fensters geschritten sei und Anstalten gemacht habe, hinauszuspringen und dies
auch mündlich angekündigt habe, sei er durch den Polizeibeamten B._____ daran gehindert
und vom Fenster weggezogen worden, wogegen er sich körperlich zur Wehr gesetzt habe,
weshalb der Polizeibeamte versucht habe, ihm Handfesseln anzulegen, was jedoch am
renitenten Verhalten des Ehemannes, namentlich dessen körperlichen Gegenwehr,
gescheitert sei und dieser durch den Polizeibe- amten habe zu Boden geführt werden
müssen. In der Folge sei die Beschuldigte herbeigeeilt und habe versucht, ihren Ehemann
aus dem Griff des Polizeibeamten zu befreien, indem sie diesen am Arm und an der Jacke
festgehalten und mehrfach mit der flachen Hand auf den Rücken geschlagen habe, wobei
sie nach Leibeskräften geschrien habe. Wegen dieses Verhaltens sei die Beschuldigte durch
die Polizeibeamtin E._____ wegge- zogen und arretiert worden, wogegen sie sich sowohl
körperlich als auch verbal gewehrt habe, indem sie sich körperlich zur Wehr gesetzt und
weiterhin laut ge- schrien habe.

- 7 - Erst als die Verstärkung der Stadtpolizei D._____ eingetroffen sei, hätten sich die
Beschuldigte und ihr Ehemann beruhigt, worauf die anwesenden Perso- nen hätten
kontrolliert werden können. Durch ihr renitentes Verhalten, insbesondere durch die
Tätlichkeiten gegen- über dem Polizeibeamten B._____ während dessen Versuch, ihren
Ehemann zu arretieren, sowie durch ihre körperliche Gegenwehr gegen die eigene
Arretierung gegenüber der Polizeibeamtin E._____ habe sie die Polizeibeamten wissentlich



und willentlich bei der Durchführung ihrer amtlichen, im Rahmen ihrer Befugnisse
liegenden Aufgaben, namentlich der Durchführung einer Personenkontrolle, sowie einer
vorläufigen Festnahme im Sinne von Art. 217 der Strafprozessordnung, be- hindert (Urk. 38
S. 2 f.). 2. Die Beschuldigte hat die Anklagevorwürfe im Kerngehalt stets bestritten, im
äusseren Geschehen mit ihrer Darstellung jedoch bestätigt. Sie hat im Wesent- lichen, wie
ihr ebenfalls angeschuldigter Ehemann, geltend gemacht, nicht ge- wusst zu haben, wer die
beiden Leute an der Wohnungstüre gewesen seien. Die- se seien für sie fremde Leute
gewesen. Sie verstehe kein Deutsch. Sie habe nicht gewusst, was passiert sei. Plötzlich habe
sie gesehen, dass ihr Ehemann am Bo- den gewesen und verhaftet worden sei. Sie habe
nicht gewusst, ob diese Leute sie umbringen wollten. Sie habe schreien müssen. Sie habe
nichts verstanden. Sie habe gedacht, dass man ihren Ehemann töten wolle. Sie habe nicht
gewusst, ob es Kriminelle seien, da sie keine Uniform getragen hätten. Die hätten sich nicht
vorgestellt. Sie habe gedacht, es seien Räuber. Ihr Sohn habe Angst gehabt und geweint.
Der Polizist habe etwas auf Deutsch zu ihrem Sohn gesagt und mit dem Finger auf ihn
gezeigt. Danach habe ihr Sohn nicht mehr geschrien. Nein, ihr Sohn habe nicht übersetzt.
Die Vorwürfe würden nicht stimmen. Sie habe sich nicht körperlich gewehrt. Sie habe ihren
Ausweis gezeigt. Die Polizeibeamten hät- ten keine Ausweise getragen, auch keine
Uniform. Die hätten keine Ausweise ge- zeigt. Hätten diese ihre Ausweise vorgezeigt, hätte
sie ihren Ausweis gezeigt. Es sei Unrecht, sie zu beschuldigen, die Arbeit der Polizei
behindert zu haben. Sie sei unschuldig. Die Polizeibeamten hätten gelogen. Sie sei nicht zu
ihrem Mann gerannt. Sie habe nur die Türe geöffnet und geschrien. Sie habe nicht
körperlich

- 8 - eingegriffen. Es sei gelogen, dass sie den Polizisten B._____ am Arm gepackt und am
Hemd festgehalten und mehrfach mit der flachen Hand auf den Rücken geschlagen habe.
Die Polizistin habe ihr die Hände festgebunden (Urk. 3 S. 3; Urk. 23 S. 3 ff.; Prot. I S. 14
ff.). An dieser Darstellung hielt die Beschuldigte auch anlässlich der Berufungs-
verhandlung fest, indem sie erneut vorbrachte, dass sie gedacht habe, dass es sich bei den
beiden Personen, welche ihren Ehemann zu Boden gestossen hät- ten, um Räuber handle.
Erst als die beiden Polizisten in der blauen Uniform ge- kommen seien, habe sie gewusst,
dass es sich bei diesen um echte Polizisten handle. Bei den Polizisten, welche vorher
gekommen seien, habe sie das nicht gewusst (Prot. II S. 20). Die Beschuldigte blieb ferner
bei ihrer Bestreitung, den Polizeibeamten B._____ mit der flachen Hand mehrfach auf den
Rücken geschla- gen zu haben. Ihre Hände seien gefesselt gewesen, weshalb sie sowieso
nichts habe tun können. Sie habe lediglich ihren Mann am Boden mit den Leuten gese- hen
und um Hilfe geschrien, worauf sie verhaftet worden sei (Prot. II S. 20 f.). 3. Da sich die
Anklage auf die Aussagen der befragten Personen stützt und keine weiteren sachdienlichen
Beweismittel vorliegen, ist näher auf die Aussagen der Beteiligten einzugehen und die
bestrittenen Elemente des Anklagesachverhal- tes aufgrund der Untersuchungsakten und
der vor Gericht vorgebrachten Argu- mente nach den allgemeingültigen Beweisregeln zu
würdigen.
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